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 23. bekräftigt, dass eine kernwaffenfreie Welt letztendlich 
auf ein universelles und multilateral ausgehandeltes Rechtsin-
strument oder auf ein aus einer Reihe von sich gegenseitig ver-
stärkenden Rechtsinstrumenten bestehendes Regelwerk ge-
gründet sein muss; 

 24. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Durchführung der Resolution 55/33 C55 und ersucht 
ihn, im Rahmen der vorhandenen Ressourcen einen Bericht 
über die Durchführung dieser Resolution auszuarbeiten; 

 25. beschließt, den Punkt "Auf dem Weg zu einer kern-
waffenfreien Welt: Die Notwendigkeit einer neuen Agenda" in 
die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundfünfzigsten Tagung 
aufzunehmen und die Durchführung dieser Resolution auf der 
genannten Tagung zu überprüfen. 

RESOLUTION 57/60 

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 22. November 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/510, Ziffer 90)56. 

57/60. Studie der Vereinten Nationen zur Abrüstungs- 
und Nichtverbreitungserziehung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 55/33 E vom 20. Novem-
ber 2000, 

 in Bekräftigung der Rolle der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Abrüstung und der Nichtverbreitung sowie der 
Selbstverpflichtung der Mitgliedstaaten, diese Rolle durch kon-
krete Maßnahmen zu stärken, 

 unter Begrüßung der Studie der Vereinten Nationen zur Ab-
rüstungs- und Nichtverbreitungserziehung, die der Generalse-
kretär mit Hilfe von Regierungssachverständigen gemäß der 
genannten Resolution erstellt hat57, 

 überzeugt, dass Abrüstungs- und Nichtverbreitungserzie-
hung heute notwendiger denn je ist, insbesondere im Hinblick 
auf Massenvernichtungswaffen, aber auch auf dem Gebiet der 
Kleinwaffen und leichten Waffen, des Terrorismus und anderer 
Herausforderungen für die internationale Sicherheit und den 
Abrüstungsprozess, 

 in Anerkennung der bedeutsamen Rolle der Zivilgesell-
schaft, namentlich der nichtstaatlichen Organisationen, bei der 
Förderung der Abrüstungs- und Nichtverbreitungserziehung, 

 1. dankt dem Generalsekretär dafür, dass er den Mit-
gliedstaaten die Studie der Vereinten Nationen zur Abrüstungs- 

 
55 A/56/309. 
56 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Ägypten, Algerien, Argentinien, Australien, Brasilien, Chi-
le, Indien, Indonesien, Japan, Kanada, Mexiko, Monaco, Neuseeland, Nor-
wegen, Pakistan, Paraguay, Peru, Polen, Schweden, Senegal, Südafrika, 
Thailand, Ukraine und Ungarn. 
57 A/57/124. 

und Nichtverbreitungserziehung57 zur Verfügung gestellt hat, 
die eine Reihe von Empfehlungen zur unverzüglichen und zur 
langfristigen Umsetzung enthält; 

 2. übermittelt den Mitgliedstaaten, den Vereinten Natio-
nen und anderen internationalen Organisationen, der Zivilge-
sellschaft, den nichtstaatlichen Organisationen und den Medien 
die Empfehlungen, damit sie sie jeweils umsetzen; 

 3. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über die 
Ergebnisse der Umsetzung der Empfehlungen auszuarbeiten 
und ihn der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten 
Tagung vorzulegen; 

 4. beschließt, den Punkt "Abrüstungs- und Nichtverbrei-
tungserziehung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunund-
fünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 57/61 

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 22. November 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/510, Ziffer 90)58. 

57/61. Einberufung der vierten Sondertagung der Gene-
ralversammlung über Abrüstung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/75 I vom 15. De-
zember 1994, 50/70 F vom 12. Dezember 1995, 51/45 C vom 
10. Dezember 1996, 52/38 F vom 9. Dezember 1997, 53/77 AA 
vom 4. Dezember 1998, 54/54 U vom 1. Dezember 1999, 
55/33 M vom 20. November 2000 und 56/24 D vom 
29. November 2001, 

 sowie unter Hinweis darauf, dass in den Jahren 1978, 1982 
und 1988 drei Sondertagungen der Generalversammlung über 
Abrüstung abgehalten wurden, nachdem jeweils ein Konsens 
darüber vorlag, 

 eingedenk des auf der ersten Sondertagung über Abrüstung 
im Konsens verabschiedeten Schlussdokuments der zehnten 
Sondertagung der Generalversammlung59, das die Deklaration, 
das Aktionsprogramm und den Mechanismus zur Abrüstung 
enthält, 

 sowie eingedenk des Ziels der allgemeinen und vollständi-
gen Abrüstung unter wirksamer internationaler Kontrolle, 

 Kenntnis nehmend von der Ziffer 145 des Schlussdoku-
ments der vom 29. August bis 3. September 1998 in Durban 
(Südafrika) abgehaltenen zwölften Konferenz der Staats- und 
Regierungschefs der nichtgebundenen Länder60, worin die Ein-
berufung der vierten Sondertagung der Generalversammlung 
über Abrüstung unterstützt wird, was Gelegenheit böte, die kri-

 
58 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von Südafrika (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen Länder sind).  
59 Resolution S-10/2. 
60 A/53/667-S/1998/1071, Anlage I. 
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tischsten Aspekte des Abrüstungsprozesses aus einer aktuelle-
ren Sicht der derzeitigen internationalen Lage zu überprüfen 
und die internationale Gemeinschaft und die öffentliche Mei-
nung zu Gunsten der Beseitigung von Kernwaffen und anderen 
Massenvernichtungswaffen sowie der Kontrolle und Reduzie-
rung von konventionellen Waffen zu mobilisieren, 

 sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht der Arbeitsta-
gung 1999 der Abrüstungskommission61 sowie davon, dass zu 
dem Punkt  "Vierte Sondertagung der Generalversammlung
über Abrüstung" kein Konsens erzielt wurde, 

 in dem Wunsche, auf dem sachlichen Meinungsaustausch 
über die vierte Sondertagung der Generalversammlung über 
Abrüstung aufzubauen, der während der Arbeitstagung 1999 
der Abrüstungskommission stattfand, 

 unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Vereinten 
Nationen, die von den Staats- und Regierungschefs während 
des vom 6. bis 8. September 2000 in New York abgehaltenen 
Millenniums-Gipfels der Vereinten Nationen verabschiedet 
wurde62 und in der sie den Beschluss trafen, sich "für die Be-
seitigung der Massenvernichtungswaffen, insbesondere Kern-
waffen, einzusetzen, und keine Möglichkeit zur Erreichung die-
ses Ziels außer Acht zu lassen, einschließlich der Möglichkeit, 
eine internationale Konferenz einzuberufen, um Mittel und 
Wege zur Beseitigung atomarer Gefahren aufzuzeigen", 

 erneut ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend, dass eine 
Sondertagung der Generalversammlung über Abrüstung für das 
künftige Vorgehen auf dem Gebiet der Abrüstung, der Rü-
stungskontrolle und damit zusammenhängender Fragen der in-
ternationalen Sicherheit richtungsweisend sein kann, 

 betonend, wie wichtig Multilateralismus im Prozess der Ab-
rüstung, der Rüstungskontrolle und damit zusammenhängender 
Fragen der internationalen Sicherheit ist, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs63 
betreffend die Auffassungen der Mitgliedstaaten über die Ziele, 
die Tagesordnung und den Termin der vierten Sondertagung 
der Generalversammlung über Abrüstung, 

 1. beschließt, eine allen Mitgliedstaaten offen stehende, 
auf Konsensbasis tätige Arbeitsgruppe einzusetzen, die die Zie-
le und die Tagesordnung für die vierte Sondertagung der Gene-
ralversammlung über Abrüstung, einschließlich der möglichen 
Einsetzung des Vorbereitungsausschusses, prüfen soll, unter 
Kenntnisnahme des Papiers, das der Vorsitzende der Arbeits-
gruppe II während der Arbeitstagung 1999 der Abrüstungskom-
mission vorgelegt hat, sowie der Berichte des Generalsekretärs 
über die Auffassungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Zie-

 
61 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 42 (A/54/42). 
62 Siehe Resolution 55/2. 
63 A/57/120. 

le, der Tagesordnung und des Termins der vierten Sonderta-
gung der Generalversammlung über Abrüstung; 

 2. ersucht die allen Mitgliedstaaten offen stehende Ar-
beitsgruppe, eine Organisationstagung zur Festlegung des Da-
tums ihrer Arbeitstagungen abzuhalten und vor Ende der sie-
benundfünfzigsten Tagung der Generalversammlung einen Be-
richt über ihre Arbeit vorzulegen, der gegebenenfalls auch 
Sachempfehlungen enthält; 

 3. ersucht den Generalsekretär, der allen Mitgliedstaaten 
offen stehenden Arbeitsgruppe im Rahmen der vorhandenen 
Mittel die erforderliche Unterstützung und die Dienste zur Ver-
fügung zu stellen, die sie zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben be-
nötigt; 

 4. beschließt, den Punkt "Einberufung der vierten Son-
dertagung der Generalversammlung über Abrüstung" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer achtundfünfzigsten Tagung auf-
zunehmen. 

RESOLUTION 57/62 

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 22. November 2002, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 164 Stimmen ohne Gegenstimme bei 3 Enthaltungen, 
auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/510, Ziffer 90)64. 

 Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Argentinien, 
Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, 
Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, 
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, 
China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea, 
Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frank-
reich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, 
Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), 
Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Jugoslawien, Kambo-
dscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Ko-
moren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, 
Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marok-
ko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Myanmar, Nauru, Nepal, 
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Paki-
stan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, 
Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Sa-
lomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, 
Schweden, Schweiz, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Singapur, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, 
Sudan, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Togo, 
Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmeni-
stan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Ara-
bische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland, Vietnam, Zypern.  
 Dagegen: Keine. 
 Enthaltungen: Israel, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Vereinigte Staaten 
von Amerika. 

 
64 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von Südafrika (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen Länder sind). 




